
Beurteilung von landschaftspflegerischen Leistungen 
in der freien Landschaft und im Siedlungsbereich 
aus mittelstandspolitischer Sicht
Gottfried Zeitler

1. Ein gesunder, leistungsfähiger Naturhaushalt 
und eine reizvolle Landschaft, Kulturlandschaft 
und ihr Erholungswert sind ein hohes Kapital des 
ländlichen Raums wie eines Landes überhaupt. Im 
Zuge der Arbeitszeitverkürzung, der Ausdehnung 
von Freizeit und Erholung, im Rahmen des Trends 
hin zu einer „Freizeitgesellschaft” sind der Wert 
und die Bedeutung des Kapitals „Landschaft” in 
den vergangenen Jahren noch erheblich angewach
sen. Das ist die eine Seite der Entwicklung.
Natur und Landschaft wurden andererseits aber in 
den letzten Jahrzehnten immer stärker in Anspruch 
genommen durch intensive land- und forstwirt
schaftliche Nutzung, verstärkten Ausbau der Ver
kehrswege (man denke insbesondere an die Auto
bahnen, an Parkplätze, Flugplätze usw.), durch die 
Ausdehnung der Besiedlung mit entsprechender 
Bautätigkeit, durch zunehmende Freizeitaktivitä- 
ten (man denke hier an die Skilifte und Bergbah
nen).
Diese vielfältige Inanspruchnahme bedroht nicht 
nur wertvollen Lebensraum der heimischen Tier- 
und Pflanzenwelt, sondern verändert auch zuneh
mend das Bild unserer Landschaft. Das Kapital Na
tur und Landschaft ist also stark gefährdet.
Unter den Aspekten eines Wirtschaftsministeriums 
kommt einer reizvollen, intakten Landschaft be
sonderes Gewicht für den Fremdenverkehr und den 
Tourismus zu. Sie ist praktisch das Kapital für den 
Fremdenverkehr und den Tourismus.
Immerhin erwirtschaftete der Fremdenverkehr in 
Bayern z. B. 1985 rund 10 Mrd DM bzw. rd. 3 % 
des Bruttoinlandsprodukts. Das ist mehr als der 
Beitrag der gesamten Versicherungswirtschaft in 
Bayern und entspricht in etwa dem Beitrag der 
bayerischen Landwirtschaft zum Bruttoinlandspro
dukt. Rund 300.000 Beschäftigte verdienen im 
Fremdenverkehr ihr Brot. Der Fremdenverkehr -  
durchaus mittelständisch -  ist ein namhafter Faktor 
in der Wirtschaft unseres Landes, dessen Bedeu
tung in der Vergangenheit zugenommen hat und 
weiter zunehmen wird.
Das Gedeihen, ja die Existenz des Fremdenver
kehrs hängt entscheidend von der Erhaltung dieser 
unserer schönen Landschaft, unserer Kulturland
schaft ab. Der Fremdenverkehr hat deshalb ein exi
stenzielles Interesse an der Erhaltung dieser Land
schaft, an landschaftspflegerischen Maßnahmen, in 
einer Zeit, in der die Landschaft von vielen Seiten 
bedrängt und bedroht wird. Landschaftspflege ist 
deshalb im Hinblick auf Fremdenverkehr und Tou
rismus ein wichtiges wirtschaftspolitisches Anlie
gen.
Über den Fremdenverkehr hinaus besteht selbst
verständlich ein g e n e re lle s  wirtschaftspolitisches 
Interesse an der Erhaltung von Natur und Land
schaft, an der Erhaltung der natürlichen Lebens

grundlagen als Voraussetzung und materielle Basis 
für jegliches auf Dauer gerichtetes Wirtschaften, 
nicht nur für die Landwirtschaft. Die Zerstörung 
von Luft, Wasser und Boden führt zwangsläufig 
früher oder später zu einer Zerstörung auch der 
Wirtschaft. Hier liegt eine große Verantwortung 
auch und gerade für die Wirtschaftspolitik. Geht 
doch die Gefahr nicht zuletzt von der technischen 
Entwicklung und der intensiven industriellen Betä
tigung aus. Es gilt, ein langfristiges Gleichgewicht 
zwischen ökonomischen und ökologischen Bedürf
nissen herzustellen. Es gibt keine Ökonomie mehr 
ohne Ökologie!

L a n d sch a ftsp fleg erisch e  M a ß n a h m en /la n d sch a ftsp -  
fleg er isch e  L e is tu n g en  sind also wirtschaftspolitisch 
g ru n d sä tzlich  positiv zu beurteilen. Dies gilt für die 
landschaftspflegerischen Leistungen in der freien 
Natur ebenso wie im Siedlungsbereich.

2. Neben dem allgemein wirtschaftspolitischen und 
dem fremdenverkehrspolitischen Interesse besteht 
an der Landschaftspflege auch ein m itte ls ta n d sp o li
tisch es Interesse. Die Landschaftspflege biete m. E. 
eine Fülle von Betätigungsmöglichkeiten für mittel
ständische Betriebe: in stärkerem Maße wohl aller
dings in den Siedlungsgebieten, etwa in der Anlage 
und Pflege von Hausgärten und Parkanlagen, Fas
sadenbegrünungen, Gartenarbeiten im Zusam
menhang mit der Errichtung'von Wohnsiedlungen, 
mit dem städtischen Verkehrsausbau, bei der Städ
tesanierung u. a. m. Möglichkeiten für mittelständi
sche Landschaftspflegebetriebe sehe ich aber auch 
in der freien Landschaft, z. B. im Zusammenhang 
mit dem Verkehrswegebau, mit dem Wasserbau; in 
den Kies- und Sandabbaugebieten, insbesondere 
aber auch für gärtnerische Arbeiten im Rahmen des 
Naturschutzes, z. B. wenn Mülldeponien rekulti
viert werden oder verrohte und begradigte Bäche 
renaturiert, oder Autobahn- und Kanalböschungen 
begrünt werden sollen; oder auch, wenn in soge
nannten ausgeräumten Landschaften Hecken, 
Feldgehölze und Alleen neu angepflanzt und ge
pflegtwerden.

Es liegt ganz im Sinne der Mittelstandspolitik der 
Staatsregierung, wenn möglichst viele kleine und 
mittlere Betriebe Aufgaben der Landschaftspflege 
übernehmen.

Dies ist mittelstandspolitisch, wirtschaftspolitisch 
und ordnungspolitisch erwünscht.

Die in der Landschaftspflege tätigen Betriebe sind 
durchwegs mittelständischer Natur. Nach Angaben 
im Jahresbericht 1986 des Bundesverbands Garten- 
, Landschafts-, und Sportplatzbau umfaßt die Bran
che rund 5.200 Betriebe mit rund 40.000 Beschäf
tigten und einem Umsatz von 2,9 Mrd DM. Neben 
5.200 Betriebsinhabern waren 30.000 gewerbliche 
Arbeitskräfte und knapp 4.000 Auszubildende tätig 
-  die Angestellten nicht miteingerechnet. Die
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durchschnittliche Betriebsgröße liegt danach bei 
rund 8-12 Beschäftigten.
(Zum Vergleich: in Bayern belief sich 1986 die Zahl 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im 
Gartenbau auf rund 20.600 Gärtner und Gartenar
beiter sowie 800 Gartenarchitekten und Garten
verwalter).
Zahlen für die Bundesrepublik Deutschland: 
145.398 Gärtner/Gartenarbeiter bzw.

5.300 Gartenarchitekten
Die mittelständischen Betriebe in der Landschafts
pflege sind also auch arbeitsmarktpolitisch durch
aus relevant, insbesondere in den strukturschwa
chen ländlichen Räumen mit hoher Arbeitslosigkeit

3. In diesem Zusammenhang ist allerdings auf eini
ge Probleme hinzuweisen. Da ist einmal die allge
meine Konkurrenzlage. Neben den Landschafts
gärtnern treiben Landschaftsbau bzw. Landschafts
pflege auch das Straßenbauhandwerk, die Wasser
bauer, die Flurbereiniger, die Regiebetriebe der 
Kommunen, die öffentliche Hand im Rahmen von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und neuerdings 
auch die Gebäudereiniger. Schließlich wird den von 
der Strukturkrise in der Landwirtschaft betroffenen 
Landwirten empfohlen, statt landwirtschaftliche 
Produkte Landschaftspflegeleistungen zu erbringen. 
Grundsätzlich ist hier zu sagen, daß ordnungspoli
tisch dagegen nichts einzuwenden ist, wenn private 
Unternehmen unter vergleichbaren Wettbewerbs- 
voraussetzungen/Wettbewerbschancen sich in der 
Landschaftspflege im Rahmen eines fairen Wett
bewerbs betätigen. Hier muß und wird sich langfri
stig die bessere Leistung durchsetzen. Auch auf 
dem Gebiete der Landschaftspflege wird sich auf 
die Dauer eine möglichst gute Fachausbildung, wie 
überall sonst, bezahlt machen. Es wird nicht damit 
getan sein, daß fachfremde Firmen, z. B. die Ge
bäudereiniger, einfach auch Landschaftspflege an
bieten.

Anders ist die Betätigung der öffentlichen Hand zu 
sehen, wenn etwa der Staat oder die Kommunen 
Landschaftspflegemaßnahmen in eigener Regie 
durchführen.
Gilt für jede staatliche Tätigkeit außerhalb des 
Vollzugs hoheitlicher Aufgaben das Subsidiari- 
tätsprinzip, so hat dieses für die wirtschaftliche Be
tätigung der öffentlichen Hand, d. h. des Staates 
und der Kommunen, besonderes Gewicht. Sofern 
eine Aufgabe, insbesondere eine wirtschaftliche 
Aufgabe, -  wohlgemerkt: außerhalb der hoheitli
chen Betätigung -  von privater Hand ebenso gut 
und wirtschaftlich erfüllt werden kann, sollte bei ih
rer Erfüllung der privaten Hand der Vorrang zu
kommen. Dieser Grundsatz ist ausdrücklich in der 
Gemeindeordnung, in der Landkreisordnung und 
in der Bezirksordnung verankert. “Gemeindliche 
Wirtschaftsunternehmen dürfen keine wesentliche 
Schädigung und keine Aufsaugung selbständiger 
Betriebe in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und 
Industrie bewirken“, so heißt es in Artikel 89 der 
Bayerischen Gemeindeordnung.
(Hinweis auf LT-Drucksache 11/2303 vom 
22.6.1987: Privatisierung von Leistungen der Re
giebetriebe)
Die öffentliche Hand sollte aus ordnungspolitischen 
Gründen -  Vorrang der Privatwirtschaft! - , aus mit
telstandspolitischen Gründen, wie aus den Grund
sätzen über die wirtschaftliche Betätigung der öf
fentlichen Hand heraus bei ihrer landschaftspflege
rischen Betätigung Zurückhaltung üben. Wo es 
sinnvoll ist und entsprechend kostengünstige An
gebote vorliegen, sollte sie landschaftspflegerische 
Aufgaben privaten Unternehmen übertragen.
Das besondere Wettbewerbsproblem liegt vor al
lem in der wirtschaftlichen Betätigung der öffentli
chen Hand mit ihrer anders gearteten, meist ver
gleichsweise günstigeren steuerlichen, abgabemä
ßigen und kostenrechnungs-Voraussetzungen. Dar
in wird vor allem die Wettbewerbsverzerrung auf

Bayerischer Landtag
11. Wahlperiode Drucksache 11/2303

22. 06. 87

Antrag
der Abgeordneten Gürteier, Kling, Dr. Richter, Ihle, Dinglrei- 
ter, Fickler, Dieter Heckei, Herbert Huber, Klinger, Stein, 
Strehle, Traublinger, Wallner, Zeitler CSU

Privatisierung von Leistungen der Regiebetriebe der 
Kommunen

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird ersucht, zu prüfen, inwieweit den 
Kommunen empfohlen werden kann, mittels Zeitverträgen 
Arbeiten der kommunalen Regiebetriebe z.B. auf dem Hoch-, 
Tief- und Straßenbausektor auf private Unternehmen zu 
übertragen.
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dem Markte für Landschaftspflegeleistungen gese
hen.
4. Ein besonderes Problem bildet die Übernahme 
von Leistungen der Landschaftspflege durch die 
Landwirte, und zwar in mehrfacher Hinsicht.
Zum Abbau der landwirtschaftlichen Überproduk
tion wird den Landwirten empfohlen, zu extensivie- 
ren, landwirtschaftliche Grundstücke möglichst aus 
der Produktion herauszunehmen und stillzulegen. 
Aus Gründen der Erhaltung der Kulturlandschaft 
sollen diese stillgelegten Flächen jedoch nicht brach 
liegen und verwildern. Sie sollen vielmehr eine ge
wisse Grundpflege erfahren. Der Fremdenverkehr 
wünscht eine saubere, adrette, schöne Landschaft, 
die das Auge der Urlauber erfreut wir sprachen 
schon vom Kapital der schönen Landschaft. Selbst 
der Naturschutz wünscht letztlich keinen Urwald. 
Die Herausnahme von landwirtschaftlichen Nutz
flächen aus der Produktion wird in letzter Zeit ver
stärkt propagiert und als wirksames Mittel gegen 
die landwirtschaftliche Überproduktion in der EG 
angesehen. Allenthalben laufen einschlägige Initia
tiven in den Ländern, beim Bund und in der EG. 
Besonders Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz 
Kiechle bemüht sich um ein Stillegungsprogramm 
bei der EG.
Es steht außer Frage, daß landschaftspflegerische 
Maßnahmen durch die Landwirte sinnvoll, zweck
mäßig und erwünscht sind.
Die Landschaftspflegeleistungen der Landwirte 
werden sich wohl in erster Linie auf die freie Land
schaft, auf die eigenen Grundstücke der Landwirte 
konzentrieren. Leistungen auf fremden Grundstük- 
ken, etwa im Rahmen des Zu- und Nebenerwerbs, 
sind jedoch denkbar; so könnte ein Landwirt für 
seinen Nachbarn, der eine Arbeitsstelle in der In
dustrie angenommen hat, auf dessen nicht mehr 
bearbeiteten Nutzflächen landschaftspflegerische 
Maßnahmen durchführen. Denkbar sind ferner 
landschaftspflegerische Leistungen von Landwirten 
im Rahmen des Naturschutzes an Biotopen, an 
Straßen- und Flußläufen, Kanälen usw.
Wie ist nun die Übernahme von landschaftspflege
rischen Leistungen durch Landwirte aus mittel
standspolitischer Sicht zu beurteilen?
Die bäuerliche Landwirtschaft zählt zweifellos zum 
Mittelstand. Das mittelstandspolitische Ziel der 
Schaffung bzw. Erhaltung möglichst vieler selb
ständiger mittelständischer Existenzen und damit 
eines möglichst breit gestreuten Eigentums gilt 
selbstverständlich auch für die Landwirte. Die Er
haltung möglichst vieler bäuerlicher Existenzen ist 
darüber hinaus Ziel der Agrarpolitik.
Soweit Landwirte Landschaftspflegemaßnahmen 
auf ihren eigenen Grundstücken ausführen, treffen 
sie den „Markt” für Landschaftspflegeleistungen 
nicht unmittelbar, sind deshalb z. B. für die Land
schaftsgärtner und Landschaftsbauer als Konkur
renz nicht unmittelbar relevant. Hier spielt die 
Beurteilung dieser Tätigkeit vom Gewerberecht her 
keine Rolle, d. h. die Frage, ob diese Tätigkeit eine 
landwirtschaftliche oder eine gewerbliche ist. 
Erbringt der Landwirt jedoch landschaftspflegeri
sche Leistungen für Dritte, z. B. für seine Nachbarn 
oder etwa im Rahmen von Straßenbau- oder Ka
nalbaumaßnahmen oder aber z. B. bei Dorfsanie
rungsmaßnahmen o. ä., ist zu fragen: Handelt es 
sich hier noch um eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
oder ist sie bereits als eine gewerbliche Tätigkeit zu 
beurteilen -  mit allen gewerberechtlichen, steuerli

chen, abgabemäßigen und sonstigen Konsequenzen 
für einen Gewerbebetrieb, denen z. B. die Betriebe 
des Garten- und Landschaftsbaues unterliegen? 
Nach herrschender Meinung h a n d e lt g e w e rb sm ä ß ig  
im Sinne der Gewerbeordnung, wer eine auf Erzie
lung von G ew in n  gerichtete, nicht nur gelegentli
che, sondern fo r tg e se tz te , se lb s ts tä n d ig e  T ä tig k e it  
ausübt. Treffen diese Kriterien zu, dann allerdings 
muß die Landschaftspflegetätigkeit durch einen 
L a n d w ir t m. E. grundsätzlich genauso behandelt 
werden, wie z. B. durch einen Landschaftsgärtner 
oder Landbauer -  schon aus Gründen der Gleich
behandlung und zur Vermeidung von Wettbe
werbsverzerrungen .
Weitere Fragen, die aber über mein Thema hinaus
gehen, stellen sich in diesem Zusammenhang: Wie 
etwa sind landschaftspflegerische Leistungen von 
Landwirten auf ihren eigenen Grundstücken, für 
die es ja keinen konkreten Auftraggeber gibt, wie 
dies z. B. bei den gewerblichen Landschaftsgärt
nern der Fall ist, -  wie sind diese Leistungen zu 
werten?
Welche Bedeutung haben diese Leistungen für die 
Gesellschaft, für die Allgemeinheit? Inwieweit soll 
dafür ein Bewirtschaftungs- bzw. Landschaftspfle
geentgelt von der Gesellschaft bzw. der Allgemein
heit, sprich: dem Staat, gewährt werden?
Auch ist wohl der Begriffsinhalt der landschafts
pflegerischen Leistung sachlich und insbesondere 
rechtlich noch nicht ausreichend festgelegt, vor al
lem fehlt eine genaue Abgrenzung der Land
schaftspflegeleistung der Landwirte gegenüber der
jenigen der gewerblichen Landschaftsgärtner und 
Landschaftsbauer.
Die Diskussion hierüber muß wohl erst noch zur 
Abklärung führen.
Hingewiesen werden soll hier auf den Beschluß der 
Agrarministerkonferenz am 23. September 1987 in 
München: Einstimmiger Beschluß zur steuerlichen 
Behandlung von Landschaftspflegearbeiten durch 
die Landwirte.
Im Wortlaut wie folgt:

Ergebnisprotokoll zu Punkt 22 der Tagesordnung
Steuerliche Behandlung von Landschaftspflegear
beiten, die von Landwirten ausgeführt werden 
Die Agrarministerkonferenz hält die Klärung die
ser Fragen für dringend geboten. Sie beauftragt die 
Steuerreferenten der Landwirtschaftsministerien, 
bis zur nächsten Agrarministerkonferenz darüber 
zu berichten.
Die Konferenz faßt auf Vorschlag der Amtschef
konferenz einstimmig nachstehenden 
Beschluß:
Die Agrarminister und -Senatoren halten land
schaftspflegerische Tätigkeiten von Landwirten zur 
Erzielung zusätzlicher, existenzsichernder Einkünf
te dringend für erforderlich. Diese Dienstleistun
gen sollten als landwirtschaftliche Tätigkeiten in 
den Einkommensteuer-Richtlinien verankert wer
den.

Anschrift des Verfassers:
Ltd. Min.rat Dr. Gottfried Zeitler 
Bayer. Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 
(Prinzregentenstr. 28) Postfach 
8000 München 22
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